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Entscheidungserhebliche Gründe

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs.  1
Satz 1 SGB V in seiner 479. Sitzung (schriftliche
Beschlussfassung)

Teil A

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)
mit Wirkung zum 1. April 2020

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergrund und -inhalt

Gemäß § 2a Absatz 1 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) haben Patientinnen
nach pränataler Untersuchung mit pathologischem Befund einen Anspruch auf ärztliche
Aufklärung und Beratung durch einen hinzugezogenen Arzt, der mit der auf die Diagnose
bezogenen Gesundheitsschädigung bei geborenen Kindern Erfahrung hat.

Mit dem vorliegenden Beschluss Teil A erfolgt die Aufnahme einer
Gebührenordnungsposition 01799 in den Abschnitt 1.7.4 EBM für die Aufklärung und
Beratung einer Schwangeren durch einen Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Die
Anpassungen der dritten Bestimmung zum Abschnitt 1.7 und der Präambel 4.1 EBM
ermöglichen die Berechnung durch Kinder- und Jugendärzte.

3. Inkrafttreten

Der Beschluss Teil A tritt mit Wirkung zum 1. April 2020 in Kraft.
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Entscheidungserhebliche Gründe

Teil B

zu Empfehlungen gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw.
§ 87a Abs. 5 Satz 7 i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V im
Zusammenhang mit der Aufnahme der Leistungen nach der
Gebührenordnungsposition 01799 in den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM) mit Wirkung zum 1. April 2020

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM) und Empfehlungen gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V
bzw. § 87a Abs. 5 Satz 7 i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V.

2. Regelungsinhalte und Regelungshintergründe

Mit Wirkung zum 1. April 2020 wird die Gebührenordnungsposition 01799 in den EBM
aufgenommen.

Die Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01799 in den EBM führt nicht zu
Einsparungen bei anderen Gebührenordnungspositionen (keine Substitution).

Da die erforderliche Vergütung derzeit nicht genau quantifiziert werden kann, empfiehlt
der Bewertungsausschuss, die Leistungen nach der Gebührenordnungsposition 01799
zunächst außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen zu finanzieren.

Für die Vergütung der Leistungen der Gebührenordnungsposition 01799 des EBM wird
der Bewertungsausschuss bis zum 31. März 2025 prüfen, ob eine Überführung der
Leistungen der Gebührenordnungsposition 01799 des EBM in die morbiditätsbedingte
Gesamtvergütung empfohlen werden kann.

Die Überführung dieser Leistungen in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung erfolgt
gemäß dem vom Bewertungsausschuss in seiner 383. Sitzung am 21. September
2016, zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner
451. Sitzung am 17. September 2019, bzw. entsprechender Folgebeschlüsse, unter
Nr. 2.2.1.2 beschlossenen Verfahren zur Berücksichtigung einer geänderten
Abgrenzung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung, wobei die KV-spezifische
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Abstaffelungsquote in Nummer 2.2.1.2 Ziffer 2 des genannten Beschlusses auf eins
gesetzt wird.

3. Inkrafttreten

Der Beschluss Teil B tritt mit Wirkung zum 1. April 2020 in Kraft.


